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1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Vorschriften gelten für das im Plan umgrenzte Gebiet. 
Sofern nachfolgend keine Abweichenden Regelungen getroffen 
werden, gelten die Vorschriften des rechtsgültigen Baure
glementes der Gemeinde Fulenbach. 

2. Parzeliierung 

2.1 Vorbehalten bleibt, auf der ~~est- und Nordseite der Parzelle 
Nr. 829 die Ausscheidung von zwei Parzellen (statt 3) für 
grössere Landhäuser. 

3. Verkehrserschliessung 

3.1 Die im Plan eingezeichneten Erschliessungsstrassen erhalten 
einen Schwarzbelag mit beidseitigem Randabschluss. 

3.2 Jeder Grundeigentümer hat dafür zu sorgen, dass seine eige
nen Fahrzeuge und jene der Besucher auf seinem Grundstück 
abgestellt werden. Pro Einfamilienhaus muss eine Abstell
möglichkeit für 2 Autos vorhanden sein.-. .... ~ .. ~----~ .... 
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4. Terraingestaltungen und Bepflanzungen 

4.1 Geteerte Flächen innerhalb der Einzelparzellen sollen mög
lichst klein gehalten werden. Erwünscht sind Vorplätze und 
Abstellplätze mit Verbund- oder Rasengittersteinen. 

4.2 Das vorhandene, gewachsene Terrain soll möglichst wenig ver
ändert werden. Terrainaufschüttungen sind bis zu einer Höhe 
von maximal 1.00 m gestattet. 

4.3 Das Gewässerufer darf nicht verändert werden und nur mit 
standortgerechter Bepflanzung versehen sein. 

5. Stellung und Gestaltung der Bauten 

5.1 Innerhalb der Mantellinien können die Gebäude beliebig 
situiert werden. 

5.2 Wohngebäude sind mit Steildächern zu versehen. Eingeschossige 
Anbauten dürfen Flachdächer aufweisen. 

5.3 Weilbedachungen sind nicht statthmt. 
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